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Die gerichtliche Ehebewilligung erſetzt nicht

das Ehefähigkeitszeugnis ungariſche Ehewerber.)
Bertha iſt eine geborene Ungarin aber von Kindheit auf in Steier  2
mark lebend, weiß ſie von threr Heimat nUuLr ſoviel, daſs ſie die Tochter
eines eingewanderten Sachſen iſt und daſs ES bis jetzt nicht gelang,
von der muthmaßlichen Heimatsgemeinde einen Heimatſchein zu be
kommen, unt auf Grund desſelben die Ehebewilligung beim königl.
ungariſchen Miniſterium einſchreiten zu können. Des langen Wartens
müde und geſtützt auf 51 Uchte ſie die gericht  2
liche Ehebewilligung die ſie auch vom Bezirksgericht zu

den Juni 1890, 8706, zugefertigt erhielt Faſt gleichzeitig
mit dieſem Gerichtsbeſcheide kam auch der ange vergeblich erwartete
Heimatſchein und eS wurde ſofor das vorgeſchriebene Ehecertificat
eingeſchritten. Tage und 0  en verſtrichen. Der zuſtändige Seelſorger
nahm nun ohne weiteres die Trauung der ungeduldig drängenden
Brautleute vor, un der Meinung, daſs durch die Bewilligung
eitens des eri  E für den ſtaatlichen Bereich Genüge
geleiſtet ſei Inzwiſchen U aber auch das königl. ungariſche
Miniſterium für Cultus und Unterricht das Geſuch der Bertha n
Verhandlung und requirierte Im Wege der Statthalterei
von der Bittſtellerin den aufſchein und weil ſie minderjährig, die
elterliche oder vormundſchaftliche Heiratsbewilligung. Es muſste nun
der Statthalterei Aufklärung ber den Vollzug der Trauung egeben
werden, dahingehend, daſs die ausländiſche rau ihre Ehebewilligung
vom ungariſchen Miniſterium nicht beizubringen ermochte und darum
nach obeitiertem Paragraph des bürgerlichen Geſetzbuches als Inländerin
behandelt wurde und von der competenten öſterreichiſchen Gerichts⸗
behörde In geſetzlicher Form die Ehebewilligung erhielt. Hierauf CET·

floß eln längerer Erla erſelben ohen Behörde des Inhaltes:
Die gerichtlich ertheilte Ehebewilligung iſt nicht geeignet,

das vom königl. ungariſchen Miniſterium auszufertigende Ehefähigkeits⸗
zeugnis zu erſetzen, eil ufolge TIA  * des Miniſteriums für
Cultus und Unterricht vom Dee 1880, „dieſe Ehe
ähigkeitszeugniſſe nicht allein von Seiten der minderjährigen, ondern

von Seiten der volljährigen ungariſchen Staatsangehörigen
beizubringen ſind.“ Demnach Urfe in keinem der Ehe⸗
ſchließung eines ungariſchen Staatsangehörigen von der Beibringung
des vorgeſchriebenen Ehefähigkeitszeugniſſes Umgang
werden. Der nun verehelichten Bertha bleibe S überlaſſen, in
dem Falle, als ſie die Convalidierung ihrer Ehe für den Bereich
des Königreichs Ungarn anſtreben 0  . die weiteren Schritte
Erlangung des gegenſtändlichen Certificates zu un

Bertha dürfte aber wahrſcheinli weiters ſich nicht bemüht
aben, da ſie 10 durch die Eheſchließung ereits das Staatsbürger⸗
und Heimatsrecht ihres annes rlangt 0
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